
 
 
 

 

 
 

 
Prom ot ionsordnung Höhere Fac hsc hule (HF) Pf lege berufsbegle i t end  

 

Art. 1 Allgemeines 
1 Die Promotionsordnung regelt die Bedingungen für die Promotion während der Ausbildung 

zur diplomierten Pflegefachperson HF (Pflegefachfrau resp. Pflegefachmann HF) sowie für das 

abschliessende Qualifikationsverfahren. Sie umschreibt die Beurteilungsgrundsätze und die 

Wiederholungsmöglichkeiten von summativen Prüfungen und von Studienjahren. Die Promo-

tionsordnung ist integrierter Bestandteil des Studienvertrags. 
2 Die Promotionsordnung stützt sich auf die Verordnung des eidgenössischen Volkswirtschafts-

departements über die Mindestvorschriften für die Anerkennung von Bildungsgängen der hö-

heren Fachschulen und den schweizerischen Rahmenlehrplan für den Bildungsgang zur dip-

lomierten Pflegefachperson HF. 

 

Art. 2 Dauer und Aufbau der Ausbildung 
1 Die berufsbegleitende Ausbildung zur diplomierten Pflegefachperson HF dauert für Personen 

mit einschlägigem Fähigkeitsausweis bis zu drei Jahren mit bis zu 3’600 Lernstunden. Für Per-

sonen ohne einschlägigen Fähigkeitsausweis dauert die Ausbildung vier Jahre mit 5'400 Lern-

stunden. Je 40 Prozent verteilen sich zu gleichen Teilen auf den Lernbereich berufliche Praxis 

und den Lernbereich Schule, 20 Prozent fallen in den Lernbereich Training und Transfer. Letz-

terer wird zu je zehn Prozent dem Lernbereich Schule und dem Lernbereich berufliche Praxis 

zugeteilt.  
2 Während der Ausbildung müssen Praktika in mindestens zwei1 Arbeitsfeldern der Pflege ab-

solviert werden. Dabei wird das Arbeitsfeld, in dem das Fähigkeitszeugnis Fachperson Ge-

sundheit erworben wurde, als bereits absolviertes Arbeitsfeld angerechnet.  
3 Findet mit dem Beginn der höheren Fachschulausbildung kein automatischer Wechsel des 

Arbeitsfeldes statt oder ist die Absolvierung eines zweiten Arbeitsfeldes aus anderen Gründen 

nicht möglich, kann das zweite Arbeitsfeld mit Einverständnis des Bildungsanbieters auch 

durch einen Wechsel der Abteilung während der Ausbildung erworben werden. 
4 Studierende der berufsbegleitenden HF Pflege arbeiten während der Ausbildung zu mindes-

tens 50 Prozent in einem Arbeitsfeld der Pflege. 
5 Die Abfolge der schulischen Ausbildungsblocks und der beruflichen Praxis richtet sich nach 

dem Ausbildungsplan. 

 

Art. 3 Beurteilungsgrundsätze 
1 Während der Ausbildung werden der Lernerfolg und die Lernzielerreichung sowohl im schu-

lischen wie im praktischen Bereich regelmässig formativ und summativ beurteilt. 
2 In den Schulblöcken finden jeweils summative Prüfungen statt. Es werden sowohl die theo-

retischen Kenntnisse wie die Ergebnisse aus den Facharbeiten2 bewertet.  

                                                      
1 Geändert durch Schulratsbeschluss vom 30.03.2020 
2 Geändert durch Schulratsbeschluss vom 30.03.2020 
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3 Am Ende jedes Studienjahres erfolgt eine summative Praktikumsqualifikation durch den an-

stellenden Betrieb.  
4 Am Ende eines Praktikums in einem weiteren Arbeitsfeld der Pflege erfolgt jeweils eine sum-

mative Praktikumsqualifikation durch den jeweiligen Praktikumsbetrieb.  

 
5 Die Beurteilung erfolgt aufgrund einer vorgegebenen Bewertungsskala. Sie sieht die folgen-

den Qualitätsstufen vor: 

A hervorragend 

B sehr gut 

C gut 

D befriedigend 

E ausreichend 

F nicht bestanden. 
6 Näheres wird im „Prüfungs- und Beurteilungssystem HF Pflege berufsbegleitend“ ausgeführt, 

das von der Direktorin erlassen wird. 

 

Art. 4 Promotion 

Ins nächste Studienjahr wird promoviert, wer in den summativen theoretischen Prüfungen und 

Facharbeiten im Durchschnitt3 mindestens die Qualitätsstufe E erreicht hat. 

Studierende ohne einschlägiges Fähigkeitszeugnis absolvieren das erste halbe Jahr der Aus-

bildung zusammen mit den Studierenden der HF Pflege Vollzeit. Sie werden ins erste Studien-

jahr HF berufsbegleitend promoviert, wenn sie gemäss dem Prüfungs- und Beurteilungssystem 

der HF Pflege Vollzeit in der Theoriephase 14 mindestens die Qualitätsstufe E erreicht haben.  

 

Art. 5 Wiederholung 
1 Ist die Promotion ins nächste Studienjahr nicht erfüllt, besteht die Möglichkeit, eine theore-

tische Nachprüfung zu allen Fachgebieten des Studienjahres zu absolvieren5. Die Promotion 

erfolgt, wenn die Nachprüfung mit der Qualitätsstufe E bewertet wird.  
2 Ist die Nachprüfung ungenügend, muss das ganze Studienjahr wiederholt werden. Jedes Stu-

dienjahr kann nur einmal wiederholt werden. 
3 Ist die Praktikumsqualifikation aus einem Arbeitsfeld der Pflege ungenügend, muss das Prak-

tikum grundsätzlich wiederholt werden. 

 

Art. 6 Zulassung zum abschliessenden Qualifikationsverfahren 
1 Zum abschliessenden Qualifikationsverfahren wird zugelassen, wer 

- ins letzte Studienjahr promoviert wurde, 

- in den Praktikumsqualifikationen im ersten und zweiten Studienjahr im Durchschnitt min-

destens die Qualitätsstufe E erreicht hat,  

- den Nachweis der verlangten Skills erbringen kann und 

- nicht mehr als zehn Prozent der Ausbildungszeit versäumt hat. 

                                                      
3 Geändert durch Schulratsbeschluss vom 30.03.2020 
4 Geändert durch Schulratsbeschluss vom 30.03.2020 
5 Geändert durch Schulratsbeschluss vom 30.03.2020 
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2 Betragen die Absenzen mehr als zehn Prozent der Ausbildungszeit, sind die fehlenden Stu-

dienanteile nachzuholen. Zeitpunkt und Bedingungen werden zwischen der Abteilungsleitung 

und der studierenden Person festgelegt. Die Studienzeit verlängert sich entsprechend. 

 

Art. 7 Teile des abschliessenden Qualifikationsverfahrens 
1 Das abschliessende Qualifikationsverfahren gemäss Rahmenlehrplan findet am Ende der 

Ausbildung statt und besteht aus folgenden Prüfungsteilen: praxisorientierte Diplom- oder Pro-

jektarbeit, Praktikumsqualifikation und Prüfungsgespräch. 
2 Die Verantwortung für die Durchführung der praxisorientierten Diplom- oder Projektarbeit liegt 

beim BGS. 
3 Die Erstellung der Praktikumsqualifikation findet innerhalb der letzten zwölf Wochen der Aus-

bildung statt und liegt in der Verantwortung des anstellenden Betriebs. 
4 Das Prüfungsgespräch dauert mindestens 30 Minuten, findet innerhalb der letzten zwölf Wo-

chen des letzten Bildungsjahrs statt und wird durch das BGS durchgeführt. 

 

Art. 8 Beurteilung des abschliessenden Qualifikationsverfahrens 
1 Für die Beurteilungen im abschliessenden Qualifikationsverfahren wird die in Art. 3, Abs. 5 

aufgeführte Bewertungsskala verwendet. 
2 Das Diplom als Pflegefachfrau HF resp. als Pflegefachmann HF wird erteilt, wenn in jedem 

der drei Prüfungsteile mindestens die Qualitätsstufe E erreicht ist. 

 

Art. 9 Wiederholungsmöglichkeiten des abschliessenden Qualifikationsverfahrens 
1 Werden Prüfungsteile des abschliessenden Qualifikationsverfahrens nicht bestanden, be-

steht die Möglichkeit, die praxisorientierte Diplom- oder Projektarbeit einmal zu verbessern 

resp. das Prüfungsgespräch und/oder die Praktikumsqualifikation einmal zu wiederholen. 
2 Die Verbesserung der praxisorientierten Diplom- oder Projektarbeit und/oder die Wiederho-

lung des Prüfungsgesprächs erfolgt in Absprache zwischen der Abteilungsleitung und der stu-

dierenden Person, bis längstens drei Monate nach der ersten Durchführung. 
3 Die Praktikumsqualifikation des abschliessenden Qualifikationsverfahrens kann frühestens 

sechs Monate nach Datum der ersten Durchführung wiederholt werden. Vorgängig sind im 

anstellenden Betrieb mindestens 16 Wochen Berufstätigkeit notwendig. Zeitpunkt und Bedin-

gungen der Wiederholung werden zwischen der Abteilungsleitung und der repetierenden Per-

son festgelegt. 
4 Ist das Resultat zum zweiten Mal ungenügend, ist das Qualifikationsverfahren definitiv nicht 

bestanden. 
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Art. 10 Auflösung des Studienverhältnisses6 
1 Bei definitiver Nichtpromotion resp. definitivem Nichtbestehen des abschliessenden Quali-

fikationsverfahrens endet gleichzeitig das Studienverhältnis mit dem BGS. 

2 Wird das Arbeitsverhältnis mit dem Ausbildungsbetrieb während der Ausbildung aufgelöst, 

muss die Ausbildung unterbrochen werden, bis die studierende Person einen Vertrag mit ei-

nem anderen geeigneten Betrieb vorweisen kann. Zeitpunkt und Bedingungen für die Wieder-

aufnahme der Ausbildung werden zwischen der Abteilungsleitung und der studierenden Per-

son festgelegt. 

 
Art. 11 Rechtsmittel7 

Entscheide betreffend Nichtpromotion, Nichtzulassung und Nichtbestehen der Abschlussprü-

fungen können innert zehn Tagen mit Verwaltungsbeschwerde beim Erziehungs-, Kultur- und 

Umweltschutzdepartement Graubünden angefochten werden. Das Departement entscheidet 

endgültig. 

Beschwerden haben schriftlich zu erfolgen und müssen einen Antrag und eine Begründung 

enthalten. 

 

Art. 12 Inkrafttreten 

Die geänderten Bestimmungen der Promotionsordnung treten rückwirkend per 1. März 2020 

in Kraft und gelten für die Bildungsgänge bis und mit Start 2019. 
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6 Geändert durch Schulratsbeschluss vom 30.03.2020 
7 Ergänzt durch Schulratsbeschluss vom 30.03.2020 


